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Seite 1 1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

Die Meyer BlechTechnik AG, ein führender Blechbearbeitungsbetrieb, will ihren heutigen Produktions-

standort an der Feldstrasse in Grosswagen, Grundstücke Nr. 1411, 1420, 698 und 1529, erweitern. Sie 

hat dazu das Konzept MeyAreal 5.0 erarbeitet, für dessen Realisierung die Einzonung der beiden an 

das bestehende Betriebsareal angrenzenden Grundstücke 699 (Trautheim) im Norden und 1484 (Feld) 

im Süden notwendig sind. 

 

Das bestehende Betriebsareal mit den Betriebsgebäuden befindet sich unmittelbar westlich der mässig 

häufig befahrenen Feldstrasse (Gemeindestrasse), welche Grosswangen mit Menznau und Willisau 

verbindet und über welche der zum Betrieb gehörende Verkehr abgewickelt wird. Auch die beiden zur 

Einzonung vorgesehenen Grundstücke befinden sich in kurzer Distanz westlich der Feldstrasse. In der 

Nachbarschaft des Betriebs befinden westlich und vor allem östlich der Feldstrasse einige Wohnge-

bäude. Die Lage des Betriebsstandorts ist aus dem Übersichtsplan im Anhang 1 ersichtlich. 

 

Durch den bestehenden Blechbearbeitungs-Betrieb der Meyer BlechTechnik AG wie auch durch die 

geplanten Erweiterungen werden Lärmemissionen erzeugt, die zu Lärmimmissionen in den umliegen-

den Gebäuden mit lärmempfindlicher Nutzung (Wohnhäuser) führen. Die kantonale Behörde fordert 

daher, zur Beurteilung der Einzonung im Bewilligungsverfahren die Lärmerzeugung durch den Betrieb 

und in der Folge die Lärmbelastung der umliegenden Gebäude in einem Lärmschutznachweis aufzu-

zeigen. 

 

1.2 Auftrag und Zielsetzung 

Die Lärmsituation und allfällige vorhandene und vorgesehene Massnahmen zur Einhaltung der gesetz-

lichen Anforderungen sind in einem Lärmschutznachweis darzustellen. Mit dem Nachweis ist entspre-

chend aufzuzeigen, ob durch den Betrieb die Anforderungen des Art. 7 der Lärmschutz-Verordnung 

LSV (neue ortsfeste Anlage), allenfalls des Art. 8 LSV (bestehende ortsfeste Anlage) eingehalten wer-

den können. Weiter ist zu ermitteln und zu belegen, ob durch den vom Betrieb verursachten Strassen-

verkehr die Anforderungen des Art. 9 der LSV eingehalten werden. 

 

Die IPSO ECO AG in Rothenburg hat den Auftrag erhalten, die Lärmbelastung der umliegenden lärm-

empfindlichen Gebäude, d.h. der Wohnhäuser durch den zukünftigen Betrieb (Betriebslärm, Art. 7 und 

8 und Anhang 6 LSV) sowie durch den Strassenverkehr (Strassenlärm, Art. 9 und Anhang 3 LSV) zu 

ermitteln, wo konkrete Betriebsdaten vorhanden sind mit Modellberechnungen, und die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen als Voraussetzung für die Einzonungen aufzuzeigen. 

 

Der Lärmschutznachweis hat zum Ziel 

− die in Erscheinung tretenden Lärmquellen zu identifizieren und zu beschreiben 

− auf der Grundlage der durchgeführten modellmässigen Lärmberechnungen und der Beobach-

tungen vor Ort die zukünftige Lärmbelastung darzustellen; 
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Seite 2 − die Lärmbelastung anhand der gesetzlichen Anforderungen bzw. der massgebenden Belas-

tungsgrenzwerte der LSV zu beurteilen und damit die Grundlage für den Entscheid über die 

Bewilligungsfähigkeit der Einzonungen zu liefern; 

− ein Argumentarium für die Behandlung der Projekteingabe und von allfälligen Einsprachen und 

den behördlichen Entscheid über das Planungsvorhaben zur Verfügung zu stellen; 

− den Bedarf an Lärmschutzmassnahmen und die allenfalls vorhandenen, vorgesehenen oder 

möglichen Lärmschutzmassnahmen mit ihrer Dimensionierung aufzuzeigen und soweit möglich 

verbindlich zu definieren; 

Der Lärmschutznachweis ist mit den Planungsunterlagen der Einzonungen einzureichen. 
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Seite 3 3 PROJEKTBESCHRIEB 

3.1 Standort 

Das heutige Betriebsareal wie auch die beiden einzuzonenden angrenzenden Grundstücke befinden 

sich am südöstlichen Rand des Siedlungsgebiets der Gemeinde Grosswangen, zwischen der Feld-

strasse im Osten und dem Heubächli im Westen, mit Erschliessung / Zufahrt von der Feldstrasse (Ge-

meindestrasse, Grosswangen). (Anhang 1). 

 

Gemäss dem aktuellen Zonenplan [5] und dem Bau- und Zonen-reglement (BZR, [4]) der Gemeinde 

Grosswangen vom 9. Dezember 2013 liegt das bestehende Betriebsareal in der Zweigeschossigen Ar-

beits- und Wohnzone (AW2). Die beiden ebenfalls in diese Zonen einzuzonenden Grundstücke liegen 

heute in der Grünzone (Gr, Trautmatt, Grundstück Nr. 699) resp. Reservezone (R, Feld, Grundstück Nr. 

1484). Die Arbeits- und Wohnzone ist der Empfindlichkeitsstufe ES III zugeordnet. 

 

Die nächstliegenden Wohngebäude befinden sich nördlich des heutigen Betriebsareals und östlich des 

einzuzonenden Grundstücks Nr. 699 in der Zweigeschossigen Wohnzone A (W2A) sowie östlich der 

Feldstrasse in der Dreigeschossigen Wohnzone A und B (W3A, W3B), die alle gemäss dem Zonenplan 

und BZR der Empfindlichkeitsstufe ES II zugeordnet sind. Im Süden des bestehenden Betriebsareals 

befinden sich drei von den Betriebsinhabern resp. Familienmitgliedern bewohnte Liegenschaften eben-

falls in der Zweigeschossigen Arbeits- und Wohnzone (AW2), siehe Anhang 3. 

 

Im Westen und im Süden erstreckt sich schliesslich die Landwirtschaftszone mit der Empfindlichkeits-

stufe ES III. Die genannten Gebiete resp. Gebäude sind vom Lärm des bestehenden Betriebs sowie der 

geplanten Erweiterungen betroffen. 

 

Die Zufahrt zum Betriebsareal erfolgt unmittelbar von der Feldstrasse (Gemeindestrasse), die im Orts-

zentrum von Grosswangen von der Dorfstrasse (Kantonsstrasse K12) abzweigt und weiter nach Menz-

nau und Willisau führt. 

 

3.2 Bestehender, bewilligter Betrieb 

Der bestehende Betrieb der Meyer Blechtechnik AG ist seit 1971 am heutigen Standort angesiedelt. 

Seither wurden die Betriebsräumlichkeiten Schritt für Schritt erweitert (Abbildung 1 und Abbildung 2). 

 

Die durchgeführte Blechverarbeitung umfasst unter anderem: 

 

Zuschneiden Umformen Veredeln 3D-Bearbeitung 

Lasern 
Rohrlasern 
Stanz-Laser-Kombi 
Stanzen 
Wasserstrahlen 
Scheren 
Sägen 

Roboterabkanten 
Abkanten 
Kaltumformen 
Biegen 
Richten 
Runden 
 

Schweissen 
Einpressen, Nieten 
Kleben 
Fräsen, Drehen 
Schleifen, Entgraten 
Laserbeschriftung 
Pulverbeschichten 

3D Laserschweissen 
3D Wasserstrahlen 
3D Rohrlasern 
3D 5-Achsen-Fräsen 
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Seite 4  

 

Abbildung 1: Situation bestehende Betriebsgebäude mit Jahr der Inbetriebnahme. 

 

Die aufgeführten Bearbeitungsschritte erfolgen praktisch ausschliesslich mit leistungsstarken, rechner-

gesteuerten Maschinen resp. Automaten wie Hochleistungslaser und Roboter. Der Maschinenpark wird 

laufend auf dem neuesten technischen Stand gehalten. Die erste Laserschneidanlage wurde bereits 

1988 in Betrieb genommen.  

 

In den letzten 10 Jahren wurde die Belegschaft von weniger als 70 auf rund 150 Mitarbeiter mehr als 

verdoppelt. 

 

Heute gehört die Meyer BlechTechnik AG zu den führenden Schweizer Blechbearbeitern. 

 

3.3 Geplante Einzonung / Erweiterung 

Auf dem heutigen Areal bzw. in den bestehenden Betriebsgebäuden ist der verfügbare Raum mit der 

aktuellen Produktion erschöpft. Es sind keine Reserven für eine weitere Betriebsentwicklung und Pro-

duktionssteigerung vorhanden. Die Materialanlieferung findet am gleichen Ort statt wie die Warenaus-

lieferung. Die Materialflüsse sind nicht mehr optimal gelöst. 

 

Die vorhandenen Lagerkapazitäten sind ebenfalls voll ausgenutzt, teilweise muss das Material und die 

Produkte an dafür nicht vorgesehen und nicht geeigneten Plätzen provisorisch zwischengelagert wer-

den. Dadurch werden die Produktionsabläufe zusätzlich behindert. 

 

Mit der vorgesehenen Einzonung zusätzlicher Grundstücke (Anhang 2, [7]) und der Erweiterung des 

Betriebs sollen zusätzliche Kapazitäten sowohl für die Produktion wie auch für die Lagerung geschaffen 

werden. Die Erweiterung ist in mehreren Phasen vorgesehen (siehe Abbildung 2) und soll nach der 

PP 

(An- und) Auslieferung 

Abluft Pulver-

beschichtung 

Zu-/Wegfahrten 
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Seite 5 Realisierung die Verbesserung der Materialflüsse und Betriebsabläufe und Entflechtung der Material-

anlieferung und Warenausgabe ermöglichen (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 2: Phasenplan der vorgesehenen Betriebserweiterungen. 

 

Abbildung 3: Zukünftige Produktionsabläufe und Warenfluss. 
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Seite 6 Für die einzuzonende nördliche Parzelle 699 (Trautheim) wurde eine Vorstudie der dort vorgesehenen 

Anlieferung und Parkierung erarbeitet. Die derzeit bekannten Details des Gebäudes sind aus den ent-

sprechenden Plänen im Anhang 5 ersichtlich. 

 

Im geplanten Gebäude ist im EG in der neuen Anlieferhalle die Warenanlieferung untergebracht. Die 

Anlieferhalle bietet in der Zukunft genügend Platz für den Warenumschlag und für das Zwischenlager. 

Der ganze Anlieferungs-Warenfluss erfolgt im Inneren der neuen Halle und wird von da weg in die 

Blechlager und Zwischenlager verteilt. So sind kurze Wege für den Materialfluss sichergestellt und auch 

der heutige übermässige interne Staplerverkehr kann damit reduziert werden. Die LKW fahren in das 

Gebäude hinein, der Materialumschlag findet im Inneren des geschlossenen Gebäudes statt. Die LKW 

sollen im Einbahnsystem durch und um das Gebäude zu- und wegfahren (siehe Abbildung 4). Liefer- 

und Firmenfahrzeuge werden in der integrierten Fahrzeug-Einstellhalle im EG untergebracht. 

 

 

Abbildung 4: Zukünftige LKW-/LiW-Fahrstrecken für die Warenanlieferung, Grundstück 699 (rechts an der Grundstückgrenze 
befindet sich die ESH-Einfahrtsrampe zum UG). 

 

Im UG ist eine PW-Einstellhalle für Angestellte und Besucher mit insgesamt 264 Abstellplätzen vorge-

sehen. Die Belüftung der ESH soll über durchgehende, rundherum angeordnete Fassadenöffnungen 

erfolgen. Die Einfahrtsrampe der ESH befindet sich auf der Südseite des geplanten Gebäudes, abge-

schirmt durch dieses von den benachbarten Wohnhäusern. Das Verlegen vom aktuellen offenen Mitar-

beiter-Parkplatz vom Grundstück 1529 ist ein wichtiger Faktor, damit die Phase 3 gestartet werden kann. 
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Seite 7 Im Obergeschoss und einem Teil des Erdgeschosses werden voraussichtlich weitere Produktionsräume 

errichtet. Im Dachgeschoss sind neue Sozial-/Personal- sowie Aufenthaltsräume angedacht. Sie sollen 

den aktuellen Engpass in diesen Bereichen beseitigen. Ein grosser Aufenthaltsraum soll Platz für eine 

Kantine bieten. Schulungen und Firmenanlässe sollen dort ebenfalls abgehalten werden können. Die 

definitive Einteilung steht beim derzeitigen Planungsstand für die Einzonung noch nicht fest. 

 

3.4 Betriebsabläufe und Lärmemissionen 

3.4.1 Betriebsabläufe und Emissionsangaben für den Betriebslärm gem. Anhang 6 LSV 

Bestehender, bewilligter Betrieb 

Der bestehende Betrieb ist bewilligt und an und für sich nicht Bestandteil der angestrebten Einzonun-

gen. Zur Darstellung der Gesamtsituation werden hier soweit möglich dennoch Angaben zum erzeugten 

Lärm gemacht. Um sich einen Eindruck von den erzeugten Lärmemissionen zu verschaffen, fand am 

Mo 14.02.2022 eine Besprechung und Begehung des Betriebs zusammen mit dem Betriebsleiter Alex 

Meyer statt. 

 

Der Betriebsleitung ist es ein wichtiges Anliegen, die Lärmerzeugung überall wo möglich und sinnvoll 

zu reduzieren, begründet einerseits mit den Bedingungen auf den Arbeitsplätzen in den Produktions-

hallen wie auch aus Rücksicht auf die Nachbarschaft. Dafür wurden im Betrieb bereits diverse, nachfol-

gend beschriebene Massnahmen umgesetzt.  

 

Die eingesetzten modernen Maschinen wie z.B. Laserstanzautomaten erzeugen bereits an sich nur 

mässigen Lärm. Zudem sind die lauteren von ihnen teilweise oder ganz gekapselt, unter Verwendung 

von schallabsorbierenden Verkleidungen (ein Beispiel vgl. Anhang 6). Ebenso ist schallabsorbierende 

Verkleidung auf den Hallendecken angebracht. 

 

Die lauteste Maschine ist im zentralgelegenen, abgeschlossenen Raum im Betriebsgebäude unterge-

bracht, in welchem ein Innenpegel (Leq) von rund 85 dB(A) zu verzeichnen ist. 

 

Bei der Begehung wurden an verschiedenen Stellen in den Produktionshallen, im Nahbereich der lau-

fenden Maschinen orientierende Handmessungen (mit dem Klasse 1-Messgerät Norsonic Nor 140) 

durchgeführt. Die vorhandenen, gemessenen Hallen-Innenlärmpegel Leq lagen bei rund 70 dB(A). Dies 

bestätigt auch das Geräuschmessprotokoll der Lasermaschine 7030 (Emissionsmessung, siehe An-

hang 7). 

 

Auf dem Dach des Gebäudes sind in den gegen Süden orientierten, senkrechten verglasten Abschnitten 

des Scheddachs pro Abschnitt zwei Ventilatoren installiert. Sie sind zur Reduktion der abgestrahlten 

Lärmemission mit Schalldämpfern ausgerüstet. Abgesehen davon befinden sich auf oder am Gebäude 

nur einige wenige Lüftungsanlagen, die bloss geringe Lärmemissionen erzeugen. 

 

An der Ostgrenze des Betriebsareals (an der Feldstrasse) waren anlässlich der Begehung keine Lärm-

immissionen aus dem Betrieb (Produktion, Lüftungen usw.) wahrnehmbar (Begutachtung an mehreren 

Standorten). 
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Seite 8 Der Betrieb findet während 52 Wochen im Jahr und vornehmlich von Mo bis Fr statt. Nachts ist in den 

Produktionshallen ein Teil der automatisch arbeitenden Maschinen in Betrieb, wobei – wie es bereits für 

den Tag festgehalten wurde – ausserhalb des Betriebsareals keine Lärmimmissionen wahrnehmbar 

sind. 

 

Im Freien sind heute die folgenden weiteren Lärmquellen des bestehenden Betriebs vorhanden: 

 

− Offener PW-Parkplatz befindet sich auf dem Dach des UG-Gebäudes auf dem Grundstück Nr. 

1529 mit schätzungsweise 80 Abstellplätzen. Weitere rund 25 Abstellplätze befinden sich heute 

verteilt beim Verwaltungsgebäude und beim Gebäude Feldstrasse 28.   

 

Rund 65 % der PW-Zufahrten finden derzeit zwischen 06.00 und 07.00 Uhr statt (d.h. nachts – 

Angestellte mit Arbeitsbeginn kurz vor 07.00 Uhr), die restlichen 35 % nach 07.00 Uhr. Die 

Wegfahrten erfolgen zu 100 % zwischen 07.00 und 19.00 Uhr.   

 

Die 80 PP erzeugen bei 2.2 Parkierungsbewegungen pro PP und Tag rund 175 Bewegungen 

täglich, entsprechend den rund 230 PW-Zu- und Wegfahrten des ganzen Betriebs gemäss dem 

Verkehrskonzept [10]. Die Parkierungsbewegungen verteilen sich zu 67.5 % auf den Tag und 

32.5 % auf Nacht. Daraus ergeben sich 0.124 Parkierungsbewegungen/PP,h tags und 0.060 

nachts für die Lärmberechnung.  

 

Die Lärmemissionen der heutigen Parkierung werden gemäss der SN-Norm 640'578 berechnet. 

 

− Warenumschlag befindet sich auf der Ostseite des Betriebsgebäudes mit LKW-Zu- und Weg-

fahrten. Gemäss Verkehrskonzept [10] werden im heutigen Betrieb 15 LKW und LKW-Züge 

sowie 14 Lieferwagen pro Tag be- oder entladen. Die LKW und LiW treffen nur zu 5 % zwischen 

06.00 und 07.00 Uhr für den Warenumschlag ein, die Wegfahrten erfolgen ausschliesslich zwi-

schen 07 und 19 Uhr. Auch der Warenumschlag findet damit fast ausschliesslich tags (zwischen 

07 und 19 Uhr) statt.   

 

Daraus ergeben sich für die Lärmberechnung hier 2.37 LKW-/LiW-Bewegungen / h tags und 

0.05 nachts, der Anteil lärmiger Fahrzeuge Nt2 wird mit 80 % definiert.  

 

Die Lärmemissionen des heutigen LKW- und LiW-Verkehrs im Areal werden gemäss dem 

neuen EMPA-Emissionsmodell SonRoad18 berechnet.  

 

Der Warenumschlag wird mit dem Schallleistungspegel LWA = 90 dB(A) und einer Be- resp. 

Entladezeit von 30 min pro LKW und 15 min pro LiW gerechnet. Der bestehende Umschlag wird 

mit zwei Punktquellen modelliert, welchen jeweils die Hälfte der Gesamt-Umschlagdauer von 

660 min pro Tag zugeordnet wird. Bei einem Anteil tags von 98 % und nachts von 2 % resultiert 

pro Punktquelle eine Umschlagdauer von rund 323 min tags und 7 min nachts, was eine Zeit-

korrektur von -3.5 dB(A) tags und -20.4 dB(A) nachts ergibt.  
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Seite 9 − Interne Transporte werden mit elektrisch angetriebenen und entsprechend leisen Gabelstaplern 

bewerkstelligt. Sie sind daher, sofern sie überhaupt ausserhalb der Produktionsgebäude statt-

finden, im Hinblick auf die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte durch den Gesamtlärm des 

Betriebs unbedeutend und müssen nicht weiter geprüft werden.  

 

− Lüftung der Pulverbeschichtung führt provisorisch auf den offenen PW-Parkplatz (Grundstück 

Nr. 1529). Der erzeugte Lärm konnte anlässlich der Begehung vom 14.02.22 gemessen wer-

den. Die Anlage erzeugt 1.5 m über dem Boden einen Leq von 51 dB(A) im Abstand von 17 m 

(gegenüberliegender Strassenrand) bei Volllast und 47.5 dB(A) bei Teillast.  

 

Auf der Grundlage dieser Daten wurden die Lärmimmissionen des Parkplatzes und der An-/Auslieferung 

mit Warenumschlag und LWK-/LiW-Bewegungen im Areal im CadnaA-Lärmmodell berechnet (siehe 

Anhang 7 – Modelleingabe – sowie berechnete Lärmimmissionen im Anhang 10 und Kap. 6.1). 

 

Die lärmrechtliche Beurteilung des Betriebslärms ist nach den Vorgaben von Anhang 6 LSV für den 

durchschnittlichen täglichen Betrieb (durchschnittlicher Betriebstag) vorzunehmen. 

Zukünftiger Betrieb mit Erweiterung 

Die Abläufe und Nutzungen in den vorgesehenen Betriebserweiterungen sind bislang nur teilweise be-

kannt, nämlich hinsichtlich Verkehrsabläufe und Wege und der Anlieferung. Die Lärmerzeugung von 

den Produktionsgebäuden hängt wesentlich von den darin installierten Maschinen und Abläufen einer-

seits und der Bauart der Gebäude einerseits ab. Hierzu liegen zum Zeitpunkt der Einzonung noch keine 

Angaben vor. Die Ermittlung und Beurteilung des Betriebslärms muss daher auf der Stufe der erst später 

folgenden Baubewilligung vorgenommen werden. 

 

Im Freien werden sich die Lärmquellen mit der vorgesehenen Erweiterung wie folgt verändern: 

 

− Der heutige offene PW-Parkplatz wie auch weitere Abstellplätze werden aufgehoben und durch 

die Einstellhalle auf dem Grundstück Nr. 699 mit 264 Abstellplätzen ersetzt. Dadurch vermindert 

sich am heutigen PP-Standort gegenüber dem Ist-Zustand die Lärmbelastung der angrenzen-

den Gebäude Feldstrasse 9a bis 21.  

 

Die zeitliche Verteilung der PW-Fahrten wird sich voraussichtlich nicht verändern. Rund 65 % 

der PW-Zufahrten finden weiterhin zwischen 06.00 und 07.00 Uhr statt, die restlichen 35 % nach 

07.00 Uhr. Die Wegfahrten erfolgen zu 100 % zwischen 07.00 und 19.00 Uhr.   

 

Gemäss dem Verkehrskonzept [10] wird der Betriebsverkehr durch die Erweiterung um 50 % 

zunehmen. Das ergibt neu rund 345 PW-Bewegungen, die sich unverändert zu 67.5 % auf den 

Tag und 32.5 % auf Nacht verteilen. Damit erzeugen die 264 PP für die Lärmberechnung 0.073 

Parkierungsbewegungen/PP,h tags und 0.035 nachts, sowie auf den Zufahrtsstrecke 19.4 PW-

Bewegungen/h tags und 9.3 Bewegungen/h nachts.  

Die Lärmemissionen der geplanten ESH werden gemäss der SN-Norm 640'578 (Parkplatz) be-

rechnet, der resultierende Schallleistungspegel LWA wird bei der Ausbreitungsmodellierung ei-

ner Linienquelle im Bereich der umlaufenden Lüftungsöffnungen zugewiesen.  
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Seite 10 − Der Warenumschlag nimmt gemäss dem Verkehrskonzept [10] gegenüber heute zwar insge-

samt um rund 50 % zu, im erweiterten Betrieb werden 23 LKW und LKW-Züge sowie 21 Liefer-

wagen pro Tag be- oder entladen. Mit der Erweiterung wird allerdings die Warenanlieferung in 

die geplante Anlieferungshalle im neuen Gebäude verschoben und findet im geschlossenen 

Gebäude statt. Im Freien spielen sich hier nur noch die LKW- und LiW-Bewegungen ab.  

 

Der bestehende Warenumschlag auf der Ostseite des bestehenden Betriebsgebäudes dient 

nur noch der Auslieferung, wodurch sich hier die Aktivitäten und die LKW-Zu- und Wegfahrten 

um rund 25 % reduzieren werden.  

 

Die zeitliche Verteilung der LKW- und LiW-Fahrten und der Be- resp. Entladung wird sich vo-

raussichtlich nicht verändern. Die LKW und LiW treffen nur zu 5 % zwischen 06.00 und 07.00 

Uhr für den Warenumschlag ein, die Wegfahrten erfolgen ausschliesslich zwischen 07 und 19 

Uhr. Auch der Warenumschlag findet weiterhin fast ausschliesslich tags (zwischen 07 und 19 

Uhr) statt.   

 

Daraus ergeben sich für die Lärmberechnung auf Grundstück 699 im Bereich des neuen Ge-

bäudes 1.84 LKW-/LiW-Bewegungen/h tags und 0.04 nachts, der Anteil lärmiger Fahrzeuge Nt2 

wird unverändert mit 80 % definiert.  

 

Die Lärmemissionen des LKW- und LiW-Verkehrs im Bereich der neuen Anlieferung werden 

ebenfalls gemäss dem neuen Emissionsmodell SonRoad18 berechnet . 

 

− Interne Transporte werden nach wie vor mit elektrisch angetriebenen und entsprechend leisen 

Gabelstaplern bewerkstelligt. Die Stapler-Bewegungen ausserhalb der Produktionsgebäude 

können dank Optimierung der Abläufe weiter reduziert werden. Im Hinblick auf die Einhaltung 

der Belastungsgrenzwerte durch den Gesamtlärm des Betriebs bleiben sie unbedeutend und 

müssen nicht weiter geprüft werden.  

 

− Mit der Realisierung der weiteren Ausbauphasen wird die provisorische Lüftung der Pulverbe-

schichtung abgebrochen und durch eine definitive Anlage ersetzt. Der genaue Standort und 

Leitungsführung sind zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der erzeugte Lärm und allfällige 

Lärmschutzmassnahmen müssen daher im Rahmen der entsprechenden Baubewilligung über-

prüft werden.  

 

Auf der Grundlage dieser Daten wurden die Lärmimmissionen der Einstellhalle und PW-Zufahrt sowie 

der Anlieferung mit LWK-/LiW-Bewegungen auf dem Grundstück 699 im CadnaA-Lärmmodell berech-

net (siehe Anhang 9 – Modelleingabe – sowie berechnete Lärmimmissionen im Anhang 11 und Kap. 

6.2). 
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Seite 11 3.4.2 Betriebsdaten für den Strassenverkehrslärm gem. Anhang 3 LSV 

Bestehender, bewilligter Betrieb 

Die lärmrechtliche Beurteilung des Strassenverkehrslärms ist nach den Vorgaben von Anhang 3 LSV 

und im Gegensatz zum Betriebslärm für den durchschnittlichen täglichen Verkehr DTV vorzunehmen. 

Dieser wird ermittelt, indem der pro Jahr verursachte Verkehr auf 365 Tage verteilt wird. 

 

Der vom Betrieb verursachte Strassenverkehr findet nur während des Tages-Beurteilungszeitraums 

statt, der im Anhang 3 LSV für den Strassenverkehrslärm von 06 bis 22 Uhr = 16 h definiert ist. Nachts 

(von 22 bis 06 Uhr) wird vom Betrieb kein Strassenverkehr erzeugt. 

 

Gemäss dem Verkehrskonzept [10] erzeugt der bestehende Betrieb pro Arbeitstag rund 285 Fahrzeug-

Bewegungen, davon 30 LKW und Lastenzüge und 28 Lieferwagen. Von diesem Verkehr fahren ca. 

80 % in Richtung Sursee und 20 % in Richtung Menznau. Auf der Feldstrasse nach Sursee (der mit 

Abstand vom betriebsbedingten Strassenverkehr meist belasteter Strassenabschnitt) ergibt sich daraus 

folgender Strassenverkehr: 

 

Strassenabschnitt DTV Nt nt2 Nn nn2 

 Fz/24 h Fz/h % Fz/h % 

Feldstrasse > Sursee 164 10.2 16.5 - - 

Tabelle 1: Massgebende Verkehrsbelastung aus dem bestehenden Betrieb auf der Feldstrasse in Richtung Sursee. 

 

Zukünftiger Betrieb mit Erweiterung 

Gemäss dem Verkehrskonzept [10] erzeugt der erweiterte Betrieb pro Arbeitstag rund 430 Fahrzeug-

Bewegungen, davon 46 LKW und Lastenzüge und 42 Lieferwagen. Von diesem Verkehr fahren unver-

ändert ca. 80 % in Richtung Sursee und 20 % in Richtung Menznau. Auf der Feldstrasse nach Sursee 

ergibt sich daraus folgender Strassenverkehr: 

 

Strassenabschnitt DTV Nt nt2 Nn nn2 

 Fz/24 h Fz/h % Fz/h % 

Feldstrasse > Sursee 247 15.4 16.5 - - 

Tabelle 2: Massgebende Verkehrsbelastung aus dem erweiterten Betrieb auf der Feldstrasse in Richtung Sursee. 
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Seite 12 4 EINZUHALTENDE ANFORDERUNGEN 

4.1 Gesetzliche Anforderungen 

Industrie- und Gewerbelärm 

Der Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen durch Lärm ist im Umweltschutzgesetz (USG) 

[1] und in der Lärmschutz-Verordnung (LSV) [2] geregelt. Die Beurteilung der Lärmbelastung durch 

Industrie- und Gewerbelärm richtet sich nach Anhang 6 LSV, in dem die massgebenden Belastungs-

grenzwerte und das Ermittlungsverfahren der Beurteilungspegel Lr entsprechend festgelegt sind. 

 

Der bestehende Betrieb der Meyer BlechTechnik AG stellt gemäss dem Schreiben der kantonalen Dien-

stelle Umwelt und Energie uwe vom 22.03.21 eine bestehende ortsfeste Anlage dar. Ihre Lärmemissio-

nen haben die Anforderungen von Art. 8 LSV einzuhalten. Allerdings hält uwe im gleichen Schreiben 

auch fest, dass "die Mehrzahl der heute bestehenden Produktionsstrecken und zugehöriger techn. An-

lagen aufgrund ihrer Erbauung und Inbetriebnahme nach 1985 lärmrechtlich als neue ortsfeste Anlagen 

zu beurteilen sind." Ebenso sind die auf den einzuzonenden Grundstücken vorgesehenen Betriebsteile 

als neue ortsfeste Anlagen zu beurteilen. 

 

Gemäss Art. 7 der LSV müssen die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage so weit begrenzt 

werden: 

− als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 

− dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschrei-

ten. 

Strassenverkehrslärm 

Für den Strassenverkehrslärm der Zufahrtsstrassen gilt Art. 9 der LSV, wonach eine Mehrbeanspru-

chung nicht zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte bzw. bei bereits sanierungspflichtigen Stras-

sen zu keinen wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen führen darf. 

 

Nach der Praxis des uwe hat zusätzlich der neue betriebsbedingte Strassenverkehrslärm allein entspre-

chend Art. 7 LSV vorsorglich die Planungswerte einzuhalten. 

Ort der Beurteilung 

Nach Art. 39 LSV, Abs. 1 sind die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher 

Räume von Gebäuden zu ermitteln und zu beurteilen. Weiter werden gemäss Abs. 3 die Lärmimmissi-

onen in noch nicht überbauten Bauzonen dort ermittelt, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude 

mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen. 

 

Im Freien sind die Lärmimmissionen, mit Ausnahme von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis, d.h. 

Zonen mit der ES I nicht zu ermitteln.  
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Seite 13 Besondere Belastungsgrenzwerte bei Betriebsräumen, Geltung der Belastungsgrenzwerte 

Für lärmempfindliche Betriebsräume, dazu gehören z.B. Büros u. ä., gelten gemäss Art. 42 Abs. 1 LSV 

in Gebieten der Empfindlichkeitsstufen I, II oder III um 5 dB(A) höhere Planungswerte und Immissions-

grenzwerte. Bei der ES IV kommt diese Erhöhung der Grenzwerte nicht zur Anwendung. 

 

Nach Art. 41 Abs. 3 gelten für Gebiete und Gebäude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag 

oder in der Nacht aufhalten, so z.B. Büros nachts, für die Nacht bzw. den Tag keine Belastungsgrenz-

werte. 

 

4.2 Nutzungszonen und Empfindlichkeitsstufen 

Das bestehende Betriebsareal liegt gemäss dem aktuellen Zonenplan [5] der Gemeinde Grosswangen 

in der Zweigeschossigen Arbeits- und Wohnzone (AW2). Die beiden ebenfalls in diese Zone einzuzo-

nenden Grundstücke liegen heute in der Grünzone (Gr, Trautmatt, Grundstück Nr. 699) resp. Reserve-

zone (R, Feld, Grundstück Nr. 1484). Die Arbeits- und Wohnzone ist der Empfindlichkeitsstufe ES III 

zugeordnet. 

 

Die nächstliegenden Wohngebäude befinden sich nördlich des heutigen Betriebsareals und östlich des 

einzuzonenden Grundstücks Nr. 699 in der Zweigeschossigen Wohnzone A (W2A), weitere Wohnhäu-

ser sind östlich der Feldstrasse in der Dreigeschossigen Wohnzone A und B (W3A, W3B) vorhanden. 

Alle diese Wohnzonen sind gemäss dem Zonenplan und BZR der Empfindlichkeitsstufe ES II zugeord-

net. Im Süden des bestehenden Betriebsareals befinden sich drei von den Betriebsinhabern resp. Fa-

milienmitgliedern bewohnte Liegenschaften ebenfalls in der Zweigeschossigen Arbeits- und Wohnzone 

(AW2), siehe Anhang 3. 

 

Im Westen und im Süden erstreckt sich schliesslich die Landwirtschaftszone mit der Empfindlichkeits-

stufe ES III. 

 

4.3 Massgebende Grenzwerte 

Gemäss den Kapiteln 4.1 und 4.2 hat der Betrieb bei den umliegenden Wohngebäuden die Planungs-

werte PW einzuhalten. Nach Anhang 6 LSV betragen die massgebenden Planungswerte (PW) für In-

dustrie- und Gewerbelärm: 

 

− Grenzwerte I+G-Lärm ES II  

 Tag (07 bis 19 Uhr) Nacht (19 bis 07 Uhr) 

Planungswerte PW 55 dB(A) 45 dB(A) 

 

Die nach Art. 9 und Anhang 3 LSV für den Strassenverkehrslärm geltenden Immissionsgrenzwerte IGW 

und die Planungswerte PW betragen: 

 

− Grenzwerte Strassenlärm ES II 

 Tag (06 bis 22 Uhr) Nacht (22 bis 06 Uhr) 

Planungswert PW (nur Betriebsverkehr) 55 dB(A) 45 dB(A) 

Immissionsgrenzwert IGW (Gesamtverkehr) 60 dB(A) 50 dB(A) 
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Seite 14 5 ERMITTLUNG DER BETRIEBSLÄRM-IMMISSIONEN (I+G-LÄRM) 

5.1 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten für die Modellierung der Situation und die Lärmberechnung bilden die Pläne zur 

Einzonung ([7] und Anhang 2), unter Berücksichtigung der vorhandenen umliegenden Gebäude und 

des Geländes gemäss GB-Plan [6]. Die modellierte Situation ist im Anhang 7 und Anhang 9 ersichtlich. 

 

5.2 Lärmquellen, Emissionswerte und massgebender Betrieb 

Die modellierten Lärmquellen sind ausführlich im Kap. 3.4.1 beschrieben. 

 

Die für die Berechnung der Beurteilungspegel Lr verwendeten Pegelkorrekturen nach Anhang 6 LSV 

betragen für die einzelnen Lärmquellen: 

 

Strassenabschnitt K1  
Tag 

K1  
Nacht 

K2 K3 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Parkierung  0.0 5.0 0.0 2.0 

Interner Verkehr 0.0 0.0 0.0 0.0 

Warenumschlag 5.0 5.0 0.0 2.0 

Tabelle 3: Verwendete Pegelkorrekturen nach Anhang 6 LSV. 

 

Die Verkehrs- sowie Parkierungsemissionen im Areal werden im Berechnungsprogramm CadnaA aus-

gehend von den Verkehrsdaten (vgl. Kap. 3.4.1) anhand dem integrierten Modell SonRoad18 bzw. an-

hand der SN-Norm 640 578 berechnet. 

 

5.3 Empfangspunkte EP – Orte der Lärmermittlung 

Die Lärmimmissionen sind gemäss LSV Art. 39 in der Mitte der Fenster von lärmempfindlichen Räumen 

zu ermitteln und zu beurteilen (siehe Kap. 4.1). In der Umgebung des Betriebs sind die nächstliegenden 

Wohngebäude mit lärmempfindlichen Räumen die Liegenschaften Feldstrasse 9a bis Feldstrasse 21 

(für die bestehenden Lärmquellen im Freien) und Feldstrasse 20 bis 26 (für die geplante Anlieferung 

und ESH). Sie liegen östlich bzw. nördlich des Betriebsareals in der Wohnzone (vgl. Anhang 2 und 

Anhang 3). 

 

Weitere lärmempfindliche Gebäude resp. Räume befinden sich in einer grösseren Entfernung vom Be-

trieb und sind daher vom Betriebslärm weniger stark betroffen.  

 

Im Berechnungsmodell CadnaA werden die Lärmimmissionen mit dem Werkzeug "Hausbeurteilung" 

flächendeckend für die Fassaden der betroffenen Gebäude, mit der zugehörigen Geschosshöhe be-

rechnet. Damit ist die Beurteilung der Lärmimmissionen aller vorhandenen lärmempfindlichen Räume 

möglich. 
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Seite 15 5.4 Immissionsberechnung 

Ausgehend von den Emissionsdaten gemäss Kap. 3.4.1 und anhand der vorhandenen Ausbreitungssi-

tuation berechnet CadnaA die Lärmimmissionen durch den Betrieb gemäss den einschlägigen, im Be-

rechnungsprogram integrierten Normen.  

 

Die Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung beträgt aufgrund der mittleren Ausbreitungsdistanzen 

und der mässig komplexen Ausbreitungssituation erfahrungsgemäss ± 1.5 dB(A). 

 

6 RESULTIERENDE BETRIEBSLÄRMIMMISSIONEN 

6.1 Bestehender Betrieb 

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die berechneten Lärmimmissionen (höchster Beurteilungspegel Lr) 

der Parkierung und des Warenumschlags am Tag (07 bis 19 Uhr) und in der Nacht (19 bis 07 Uhr) in 

den Wohnhäusern (drei bis viergeschossige MFH) in der Umgebung des heutigen Betriebs ausgewie-

sen. Nachts finden nur wenige Aktivitäten statt, vor allem Parkierungsbetrieb. 

 

Empfangspunkt ES Parz. Ge- Nutzung Höchster Lr PW 

Nr. Adresse  Nr. schoss  Tag Nacht Tag Nacht 

      dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 Feldstrasse 21 II 1346 2. OG Wohnen 44 43 55 45 

2 Feldstrasse 19 II 707 2. OG Wohnen 44 41 55 45 

3 Feldstrasse 15 II 1476 2. OG Wohnen 46 39 55 45 

4 Feldstrasse 13 II 709 2. OG Wohnen 45 33 55 45 

5 Feldstrasse 9a II 710 2. OG Wohnen 46 32 55 45 

Tabelle 4: Betriebslärm-Beurteilungspegel Lr des bestehenden Betriebs (Anlieferung, LKW-Zufahrt, Parkierung) der Meyer 

BlechTechnik AG in Grosswangen in den nächstliegenden lärmempfindlichen Gebäuden,  

Lr Beurteilungspegel (inkl. Pegelkorrekturen) 

PW Planungswert 

Tag 07 bis 19 Uhr 

Nacht  19 bis 07 Uhr 

 

Die provisorische Lüftung der Pulverbeschichtung erzeugt ausgehend von den Messwerten im Kap. 

3.4.1 beim nächstliegenden, rund 27 m entfernten Wohnhaus Feldstrasse 21 die in der nachfolgenden 

Tabelle 5 aufgeführte Lärmbelastung. 
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Gebäude Zeit- ES Betrieb Leq K1 K2 K3 Kt Lr PW 

Adresse raum   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A) dB(A) 

Feldstrasse 21 Tag II Volllast 47.0 5.0 2.0 0.0 0.0 54 55 

 Nacht II Teillast 43.5 10.0 2.0 0.0 -10.8 44.7 45 

Tabelle 5: Betriebslärm-Beurteilungspegel Lr der Lüftung der Pulverbeschichtung der Meyer BlechTechnik AG in Grosswangen 

im angrenzenden lärmempfindlichen Gebäude,  

Lr Beurteilungspegel (inkl. Pegelkorrekturen) 

PW Planungswert 

Tag 07 bis 19 Uhr 

Nacht  19 bis 07 Uhr 

 

Der Lärm der Lüftung hält selbst bei der Annahme eines durchgehenden Volllast-Betriebs (Kt = 0 dB(A)) 

am Tag den Planungswert der ES II ein. Nachts ist hingegen zur Einhaltung des PW höchstens rund 

eine Stunde im Teillastbetrieb (Kt = -10.8 dB(A)) zulässig. 

 

6.2 Anlieferung und Parkierung – Parz. 699 

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die berechneten Lärmimmissionen (höchster Beurteilungspegel Lr) 

der geplanten Parkierung (ESH) und des Anlieferungsverkehrs am Tag (07 bis 19 Uhr) und in der Nacht 

(19 bis 07 Uhr) in den benachbarten Wohnhäusern (EFH) ausgewiesen. Nachts finden nur wenige Ak-

tivitäten statt, vor allem Parkierungsbetrieb. 

 

Empfangspunkt ES Parz. Ge- Nutzung Höchster Lr PW 

Nr. Adresse  Nr. schoss  Tag Nacht Tag Nacht 

      dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 Feldstrasse 26 II 1290 1. OG Wohnen 39 31 55 45 

2 Feldstrasse 24 II 1300 EG Wohnen 35 22 55 45 

3 Feldstrasse 22 II 1299 EG Wohnen 33 23 55 45 

4 Feldstrasse 20 II 1246 1. OG Wohnen 30 25 55 45 

Tabelle 6: Betriebslärm-Beurteilungspegel Lr der beabsichtigten Erweiterung Nord (Anlieferung, ESH) der Meyer BlechTechnik 

AG in Grosswangen in den angrenzenden lärmempfindlichen Gebäuden,  

Lr Beurteilungspegel (inkl. Pegelkorrekturen) 

PW Planungswert 

Tag 07 bis 19 Uhr 

Nacht  19 bis 07 Uhr 
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Betriebsbedingter Verkehr heute 

Der vom Betrieb erzeugte Strassenverkehr ist im Kap. 3.4.2 ausgewiesen. Aus diesen Angaben erge-

ben sich folgende Ausgangsdaten für die Berechnung und resultierende Lärmemissionen des Strassen-

verkehrs, gerechnet mit dem EMPA/BAFU-Modell SonRoad18. 

 

Strassenabschnitt vsign DTV Nt nt2 Nn nn2 LWA'  

Tag 

LWA' 

Nacht 

 km/h Fz/24 h Fz/h % Fz/h % dB(A) dB(A) 

Feldstrasse > Sursee 50 164 10.2 16.5 - - 58.7 - 

Tabelle 7: Massgebende Verkehrsbelastung durch den bestehenden Betrieb und die daraus berechneten Lärmemissionen 
(Schallleistungspegel LWA') auf der Feldstrasse nach Sursee (gemäss Berechnungsmodell SonRoad18, Strassen-Gattung SS_50, 
Belag ACMR11). 

 

Die angegebenen Emissionswerte LWA' beinhalten die Pegelkorrektur K1 nach Anhang 3 LSV, die beim 

ausgewiesenen geringen betriebsbedingten Strassenverkehr K1 = -5 dB(A) ist. 

Betriebsbedingter Verkehr mit geplanter Erweiterung 

Der vom erweiterten Betrieb erzeugte Strassenverkehr ist ebenfalls im Kap. 3.4.2 ausgewiesen. Aus 

diesen Angaben ergeben sich folgende Ausgangsdaten für die Berechnung und resultierende Lärm-

emissionen des Strassenverkehrs, gerechnet mit dem EMPA/BAFU-Modell SonRoad18. 

 

Strassenabschnitt vsign DTV Nt nt2 Nn nn2 LWA' 

Tag 

LWA' 

Nacht 

 km/h Fz/24 h Fz/h % Fz/h % dB(A) dB(A) 

Feldstrasse > Sursee 50 247 15.4 16.5 - - 60.5 - 

Tabelle 8: Massgebende Verkehrsbelastung durch den erweiterten Betrieb und die daraus berechneten Lärmemissionen (Schall-
leistungspegel LWA') auf der Feldstrasse nach Sursee (gemäss Berechnungsmodell SonRoad18, Strassen-Gattung SS_50, Belag 
ACMR11). 

 

Die angegebenen Emissionswerte LWA' beinhalten die Pegelkorrektur K1 nach Anhang 3 LSV, die beim 

ausgewiesenen geringen betriebsbedingten Strassenverkehr K1 = -5 dB(A) ist. 

 

Gesamtverkehr 

Der bestehende Verkehr auf der Feldstrasse in Richtung Sursee wurde dem Verkehrskonzept [10] ent-

nommen. Die Verkehrsdaten und resultierende Lärmemissionen des Strassenverkehrs der Feldstrasse 

sind in der Tabelle 9 aufgeführt. 
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Strassenabschnitt vsign DTV Nt nt2 Nn nn2 LWA' 

Tag 

LWA' 

Nacht 

 km/h Fz/24 h Fz/h % Fz/h % dB(A) dB(A) 

Feldstrasse > Sursee 50 3'680 216 6.0 28 4.0 75.8 61.7 

Tabelle 9: Massgebende Gesamt-Verkehrsbelastung und die daraus berechneten Lärmemissionen (Schallleistungspegel LWA') 
auf den Strassen zum Betriebsareal (gemäss Berechnungsmodell SonRoad18, Strassen-Gattung SS_50, Belag ACMR11). 

 

Die angegebenen Emissionswerte LWA' enthalten die Pegelkorrektur K1 nach Anhang 3 LSV. Beim aus-

gewiesenen geringen Strassenverkehr ist nachts die Korrektur K1 = -5 dB(A), tags ist K1 = 0 dB(A). 

 

Der ausgewiesen bestehende Verkehr der Feldstrasse beinhaltet auch den Verkehr des bestehenden 

Betriebs der Meyer BlechTechnik AG. Zieht man diesen Verkehr vom Gesamtverkehr ab, reduziert sich 

der Emissionspegel tags um 0.3 dB(A). Durch den mit der Erweiterung verbundenen Mehrverkehr er-

höht sich der Emissionspegel gegenüber der Tabelle 9 um 0.2 dB(A). Diese Veränderungen sind nicht 

wahrnehmbar. 

Immissionsbelastungen 

Die in der Tabelle 9 ausgewiesenen Pegel (längenbezogener Schallleistungspegel LWA') stellen gemäss 

den Modelldefinitionen jeweils Emissionswerte in der Strassenmitte (Achse) dar. Die für die Berechnung 

der Beurteilungspegel Lr in lärmempfindlichen Räumen vom ausgewiesenen LWA' abzuziehende Ab-

standsdämpfung beträgt in 3 m Abstand ab Strassenmitte, also ca. am Strassenrand 12 dB(A), in 6 m 

Abstand rund 15.5 dB(A).  

 

Die nach Art. 9 LSV einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte IGW betragen gemäss Anhangs 3 LSV (vgl. 

Kap. 4.3): 

 

 ES II  

am Tag (06 bis 22 Uhr) 60 dB(A)  

in der Nacht (22 bis 06 Uhr) 50 dB(A)  

 

Die Immissionspegel an der Feldstrasse liegen damit bereits in 6 m ab Strassenmitte unter dem IGW 

der ES II. Die vorhandenen Wohnhäuser befinden sich in 9 und mehr m Abstand ab Strassenmitte. Der 

IGW wird damit eingehalten. Durch den prognostizierten Verkehr der geplanten Betriebserweiterung 

erhöht sich die Lärmemission der Strasse um rund 0.2 dB(A), womit die Gesamtimmissionen weiter 

unter dem IGW der ES II verbleiben. Die Lärmzunahme ist nicht wahrnehmbar. 

 

Der alleinige Verkehr des Betriebs resp. seine Lärmemission (siehe Tabelle 8) hält den Planungswert 

PW der ES II tags von 55 dB(A) bereits am Strassenrand deutlich ein. 
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Die durch den bestehenden Betrieb der Meyer BlechTechnik AG (Produktionsräume) erzeugten Lärm-

belastungen sind bereits auf der Feldstrasse gemäss der durchgeführten Begehung nicht wahrnehmbar. 

Die Immissionen durch die PW-Parkierung, den LKW- und LiW-Verkehr im Areal und den Warenum-

schlag halten die Planungswerte (PW) der ES II für Industrie- und Gewerbelärm nach Anhang 6 LSV 

mit grossem Abstand ein. Kritisch sind, abhängig von der Betriebsart und den Betriebszeiten, die Lär-

mimmissionen der provisorischen Lüftung der Pulverbeschichtung, insbesondere nachts. Im Zuge der 

vorgesehenen Erweiterungen soll diese Lüftung jedoch ersetzt werden, dabei wird die Lärmerzeugung 

nochmals überprüft. Ebenso wird der Lärm durch den Warenumschlag am heutigen Standort und den 

internen Verkehr (LKW, LiW) mit der geplanten Anlieferung und Parkierung reduziert. 

 

Durch die Lärmimmissionen der projektierten Erweiterung des Betriebs im Bereich der geplanten Ein-

zonung auf der Parzelle Nr. 699, d.h. Parkierung und Anlieferung, werden die massgebenden Planungs-

werte (PW) für Industrie- und Gewerbelärm nach Anhang 6 LSV in den benachbarten Wohngebäuden 

am Tag, d.h. von 07 bis 19 Uhr wie auch nachts (von 19 bis 07) Uhr deutlich eingehalten. 

 

Die Abläufe und Nutzungen in den vorgesehenen Betriebserweiterungen auf den Grundstücken Nr. 

1529 und 1484 im Süden des Betriebsareals sind bislang nur teilweise bekannt. Die Lärmerzeugung 

von den Produktionsgebäuden hängt wesentlich von den darin installierten Maschinen und Abläufen 

einerseits und der Bauart der Gebäude einerseits ab. Hierzu liegen zum Zeitpunkt der Einzonung noch 

keine Angaben vor. Die Ermittlung und Beurteilung des Betriebslärms muss daher auf der Stufe der 

später folgenden Baubewilligung vorgenommen werden. 

 

Nach Anhang 3 ist für die Beurteilung des Strassenverkehrslärms auf den jahresmittleren Verkehr tags 

und nachts abzustellen. Verkehrsschwankungen oder Spitzen während des Tages oder der Nacht sind 

nicht zu berücksichtigen. 

 

Die Strassenlärm-Immissionspegel an der Feldstrasse liegen tags und nachts bereits in 6 m von der 

Strassenmitte unter dem IGW der ES II. Die vorhandenen Wohnhäuser befinden sich im Abstand von 

9 m und mehr ab Strassenmitte. Der IGW wird damit eingehalten. Durch den prognostizierten Verkehr 

des geplanten Betriebs erhöht sich die Lärmemission der Strasse um rund als 0.2 dB(A), womit die 

Gesamtimmissionen weiter unter dem IGW der ES II verbleiben. Die Lärmzunahme ist nicht wahrnehm-

bar. 

 

Der alleinige Verkehr des Betriebs resp. seine Lärmemission hält den Planungswert PW der ES II tags 

von 55 dB(A) bereits am Strassenrand deutlich ein. 

 

Mit den im Betrieb laufend realisierten Lärmschutzmassnahmen (vgl. Anhang 6) und den modernen 

Maschinen und der gänzlich marginalen Auswirkungen auf den Strassenlärm ist damit auch das Vor-

sorgeprinzip erfüllt. 

 

Mit der vorgesehenen Einzonung können die Anforderungen der LSV bei entsprechender Planung der 

Produktionsgebäude und -abläufe erfüllt werden. 
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Anhang 1 Situation Übersicht 
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Anhang 2 Situation geplante Einzonungen Parz. 699 und 1484 
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Anhang 3 Auszug aktueller Zonenplan und Empfindlichkeitsstufen ES 
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Anhang 4 Verbesserung der Betriebsabläufe 
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Anhang 5 Vorstudie Anlieferung + Parkhaus, Trautheim, Parz. 699 

 
Abbildung 5: Situationsplan 
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Abbildung 6: Umgebungsplan 
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Abbildung 7: Grundriss Untergeschoss 
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Abbildung 8: Grundriss Erdgeschoss 
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Abbildung 9: Grundriss Obergeschoss 
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Abbildung 10: Grundriss Dachgeschoss 



 

Lärmschutznachweis 
UW 21-6428 | Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen 
Einzonungen Trautheim und Feld Anhang 5 
 

 
 

Abbildung 11: Dachaufsicht 
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Abbildung 12: Schnitte 
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Anhang 6 Beispiel realisierte Lärmschutzmassnahmen 
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Anhang 7 Lärmmessprotokoll TruLaser Center 7030 
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Anhang 8 Berechnungsmodell CadnaA – bestehender Betrieb 

 

Abbildung 13: Situation bestehender Betrieb (Parz. 1420, 1529) Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: offener 
Parkplatz PW (rotbraun schraffierte Fläche), interner LKW- und LiW-Verkehrsweg (rotbraun); Warenumschlag (rote Kreuze), Ge-
bäude – blau kariert. 

 

 

Abbildung 14: 3D-Dartellung Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: interne LKW-/LiW-Verkehrswege (graue 
Fahrbahnen), Parkierung offener Parkplatz (P-Fläche); Warenumschlag (rote Kreuze), Gebäude – grau. 
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Abbildung 15: Eingabe Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: Parkierung offener Parkplatz, interne LKW-/LiW-
Verkehrswege, Warenumschlag. 

 

Bezeichnung M. ID Typ Lwa Zähldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung nach Einwirkzeit

Tag Ruhe Nacht Bezugsgr. B0 Anzahl B Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N Kpa Parkplatzart Kstro Fahrbahnoberfl Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) Tag Ruhe Nacht (dB) (dB) (min) (min) (min)

PP Ist offen  RLS 82.5 -51.8 84.3 80 1.00 0.124 0.000 0.188 2.0 0.0 SN 640578

Bezeichnung M. ID Lr,e Zähldaten genaue Zähldaten Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. Mehrfachrefl. Modellkorr. K1=0

Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. N eta (%) Tag Nacht Abst. Dstro Art Drefl Hbeb Abst. Tag Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (km/h) (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m) (dB) (dB)

Fahrstrecke LKW, LiW Ist  57.3 11.7 40.2 SS_30 2.4 0.0 0.1 80.0 0.0 80.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten

Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)

Warenumschlag A  93.5 90.0 76.3 Lw 90 3.5 0.0 -13.7 0.0 500 (keine) 2.00 r 209.08 159.53 2.00

Warenumschlag B  93.5 90.0 76.3 Lw 90 3.5 0.0 -13.7 0.0 500 (keine) 2.00 r 231.83 159.58 2.00



 

Lärmschutznachweis 
UW 21-6428 | Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen 
Einzonungen Trautheim und Feld Anhang 9 
 

Anhang 9 Berechnungsmodell CadnaA – Erweiterung Anlieferung 

 

Abbildung 16: Situation geplante Erweiterung Nord (Parz. 699) Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: Einstell-
halle PW (rote Linie – Linienquelle Öffnung) und interne LKW-/LiW- und PW-Verkehrswege (rotbraun); Gebäude – blau kariert. 

EP 2  

EP 1  

EP 3  

EP 4  

Vorstudie Parz. 699 mit 

Anlieferung und ESH 



 

Lärmschutznachweis 
UW 21-6428 | Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen 
Einzonungen Trautheim und Feld Anhang 9 
 

 

 

 

Abbildung 17: 3D-Dartellung Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: interne LKW-/LiW- und PW-Verkehrswege 
(graue Fahrbahnen), Parkierung (grau P), Parkierung ESH (rote Linie); Gebäude – grau. 

 
 

 
 

 

Abbildung 18: Eingabe Berechnungsmodell CadnaA, modellierte Lärmquellen: interne LKW-/LiW- und PW-Verkehrswege, Par-
kierung ESH. 

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten

Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)

Ausfahrt Umschlag  71.2 74.2 54.2 Lw 74.2 -3.0 0.0 -20.0 0.0 500 (keine) 3.50 r 49.93 137.48 3.50

Einfahrt Umschlag  71.2 74.2 54.2 Lw 74.2 -3.0 0.0 -20.0 0.0 500 (keine) 3.50 r 102.07 138.42 3.50

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen

Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw.

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Abend Nacht (km/h)

ESH Neubau Nord  ESH01 86.7 84.7 88.5 62.5 60.5 64.3 Lw 84.7 2.0 0.0 3.8 0.0 500 (keine)

Bezeichnung Sel. M. ID Lw' Zähldaten genaue Zähldaten Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. Mehrfachrefl. Modellkorr. K1=0

Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. N eta (%) Tag Nacht Abst. Dstro Art Drefl Hbeb Abst. Tag Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (km/h) (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m) (dB) (dB)

Zufahrt allg  Ver01 61.4 11.7 54.0 SS_30 23.0 0.0 9.4 12.8 0.0 0.6 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Einfahrt ESH Rampe  PW02 58.9 11.7 55.7 SS_30 19.3 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 20 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 X

Einfahrt ESH  PW01 56.9 11.7 53.7 SS_30 19.3 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Umfahrungsstrasse Einbahn  LKW03 48.8 11.7 34.1 SS_30 0.3 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Wegfahrt Anlieferung LKW  LKW02 57.1 11.7 40.1 SS_30 1.8 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Zufahrt Anlieferung LKW  LKW01 57.1 11.7 40.1 SS_30 1.8 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 X

Feldstrasse ohne Betriebsverkehr -> Sursee - bLKW02 75.5 6.7 61.7 SS_50 205.8 0.0 28.0 5.1 0.0 4.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Feldstrasse mit Neuverkehr -> Sursee - aLKW02 76.0 6.7 61.7 SS_50 221.0 0.0 28.0 6.3 0.0 4.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Feldstrasse > Sursee best. Gesamtverkehr - 75.8 6.7 61.7 SS_50 216.0 0.0 28.0 6.0 0.0 4.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Feldstrasse > Sursee erw. Betrieb - 60.5 6.7 6.7 SS_50 15.4 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Feldstrasse > Sursee best. Betrieb - 58.7 6.7 6.7 SS_50 10.2 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Feldstrasse > Sursee best. Betrieb - 58.7 6.7 6.7 SS_50 10.2 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Anhang 10 Resultierende Lärmimmissionen Betriebslärm Istzustand 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die berechneten Betriebslärmimmissionen durch Parkierung 

und Anlieferung (max. Beurteilungspegel Lr pro Fassadenpunkt) am Tag bzw. in der Nacht in den lärm-

empfindlichen Räumen der umliegenden Gebäude dargestellt. 

 

 Tag – PW = 55 dB(A) 

     
 Feldstrasse 9a Feldstrasse 13 Feldstrasse 15 Feldstrasse 19 Feldstrasse 21 

Abbildung 19: max. Beurteilungspegel Lr je Fassadenpunkt gemäss Modellrechnung mit CadnaA, in dB(A) 

 

 Nacht – PW = 45 dB(A) 

     
 Feldstrasse 9a Feldstrasse 13 Feldstrasse 15 Feldstrasse 19 Feldstrasse 21 

Abbildung 20: max. Beurteilungspegel Lr je Fassadenpunkt gemäss Modellrechnung mit CadnaA, in dB(A)  
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Anhang 11 Resultierende Lärmimmissionen Betriebslärm Erweiterung 

Anlieferung 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die berechneten Betriebslärmimmissionen (max. Beurteilungs-

pegel Lr pro Fassadenpunkt) am Tag bzw. in der Nacht in den lärmempfindlichen Räumen der benach-

barten Gebäude dargestellt. 

 

 Tag – PW = 55 dB(A) 

  
 Feldstrasse 20 Feldstrasse 22 Feldstrasse 24 Feldstrasse 26 

Abbildung 21: max. Beurteilungspegel Lr je Fassadenpunkt gemäss Modellrechnung mit CadnaA, in dB(A) 

 

 Nacht – PW = 45 dB(A) 

 

 
 Feldstrasse 20 Feldstrasse 22 Feldstrasse 24 Feldstrasse 26 

Abbildung 22: max. Beurteilungspegel Lr je Fassadenpunkt gemäss Modellrechnung mit CadnaA, in dB(A)  

 


